
5~5 der Beilagen zu den Rtenosra~hischen Protokollen des 

3:1n(~C2r?.tcs 

de s Bei"ertungsrech te s (Bec':ertungsge set z-Novelle 1971); 

l':nderune:: gegenüber dem Ge setzentc:'urf in 150 und 360 der 

3eilar;en. 

Der Nationalrat hat anl~Slich der Beschlußfassung im 

Geogenstand gegenüber dem Ge setzcnt1'~urf in 150 und 360 der 

Beilagen zu den stenographischen Protokollen des National­

rates XII. GP folge~de Lnderung beschlossen: 

Artikel I Z. 37 hat zu lauten: 
n7-7 (' 7S ./ • <:I ~ A.bs. 1 hat zu lauten: 

'[; ?5. Einheitliche und gesonderte Feststellung des gemeinen 

~ertes von Anteilen und GenuSscheinen 

(1) Für Aktien, für Anteile an Gesellschaften mit be~ 

schr~nkter Haftung und fUr Gcnußschcine ist der gemeine Wert 

einheitlich und gesondert festzustellen, wenn für die Anteile 

oder Genußscheine keine Stetterkursi;'erte festgesetzt 'I'orden 

sind und die Anteile oder Genußschcine im Inland. ,111C:1 ke:Ln.cn 

ICursv'ert haben. Für die einheitliche und Ge sonde rte }'e st ste 1-, 
lung ist das Fin811Zamt örtlich zustänrlig, in dessen Bezirk 

sich die Geschäftsleitung der Gesellsc11aft befindet, UT:l deren 

Anteile oder Genußscheine es sich handel t. Hat die Gesel1;~,chaft 

ist 

Körperschaften in ltlien zuständig. ' il 
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